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Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss dankt dem Petenten für seine Anregungen. 
Dem Anliegen kann nicht abgeholfen werden, da der Vorschlag des Petenten zu einer finanziellen 
Mehrbelastung für Behinderte in einem öffentlichen Verkehrsmittel führt und damit dem Inklusionsge-
danken widerspricht. 
 
Die Verwaltung wird mit der Ausarbeitung einer Förderrichtlinie für Inklusionstaxi’s beauftragt. 
 
 

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden 01.09.2020 
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Begründung: 
Der Petent regt die Erhebung eines Zuschlags für die Beförderung von im Rollstuhl sitzenden Perso-
nen zum Kölner Taxitarif an. 

In Köln sei es leider nicht möglich als Rollstuhlfahrer im Rollstuhl sitzend mit einem Taxi befördert zu 
werden, da die aktuelle Gebührenordnung dafür keinen Anreiz biete. Der Aufwand für einen entspre-
chenden Fahrzeugumbau und der höhere Zeitaufwand beim Ein- und Ausstieg werde in anderen 
Städten wie beispielsweise in Mülheim an der Ruhr seit einigen Jahren in der Verordnung der Beför-
derungsentgelte mit einem entsprechenden Zuschlag berücksichtigt (siehe Anlage). 

 

Zur vorliegenden Eingabe nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt den Kölner Taxitarif anhand der Kosten- und Ertragssituation des 
Kölner Taxigewerbes. Der aktuelle Kölner Taxitarif sieht einen erhöhten Grundpreis für Fahrten im 
Großraumtaxis vor, sofern diese bestellt wurden oder mehr als vier Fahrgäste befördert werden. 

Die Einführung eines Zuschlages für die Beförderung von im Rollstuhl sitzenden Personen mit Fahr-
zeugen mit entsprechender Sonderausstattung (Rampe, Hublift oder absenkbarem Boden) wie im 
Taxitarif der Stadt Mülheim an der Ruhr festgelegt worden ist, führt zu einer finanziellen Mehrbelas-
tung für Menschen mit Behinderung in einem öffentlichen Verkehrsmittel und widerspricht damit dem 
Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen (Inklusion), dem sich die Stadt Köln verpflichtet 
fühlt. 

Zudem würde ein solcher Zuschlag nicht ausreichen, den Umbau vorhandener Fahrzeuge oder die 
Anschaffung entsprechend ausgestatteter Fahrzeuge für die Taxiunternehmen wirtschaftlich attraktiv 
zu machen. 

Berlin geht einen anderen Weg: Dort wird durch ein Modellprojekt der Umbau oder die Neuanschaf-
fung von Taxen, die es Rollstuhlfahrenden ermöglichen im Rollstuhl sitzend mit einem Taxi befördert 
zu werden, gefördert. Ein Zuschlag für die Beförderung von Rollstuhlfahrenden wird dort nicht erho-
ben. 

Eine Anfrage zum Thema „Inklusionstaxis in Köln“ wurde im Rahmen einer Mitteilung an den Aus-
schuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales am 01.07.2019 unter der 
Vorlagennummer 1956/2019 beantwortet. Zur Sitzung des Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales am 04.05.2020 hat die Verwaltung unter der Vorlagennum-
mer 1098/2020 berichtet die Verwaltung über das Berliner Modellprojekt. 

 

Ergebnis: 

 

Dem Anliegen kann nicht abgeholfen werden.  

Der Vorschlag des Petenten würde einerseits zu einer finanziellen Mehrbelastung für Menschen mit 
Behinderung in einem öffentlichen Verkehrsmittel führt und damit dem Inklusionsgedanken wider-
sprechen. Andererseits wäre er aber auch nicht dazu geeignet, den Umbau vorhandener Fahrzeuge 
oder die Anschaffung entsprechend ausgestatteter Fahrzeuge anzuregen. 

Stattdessen kann eine Förderung von Inklusionestaxi’s am ehesten umgesetzt werden, wenn wie in 
Berlin oder Stuttgart, die Taxiunternehmer bei der Anschaffung oder dem Umbau der Fahrzeuge un-
terstützt werden. 

Daher wird vorgeschlagen, dass die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer Förderrichtlinie für Inklu-
sionstaxi’s beauftragt wird. 
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